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Vereinbarung 

Zwischen den/dem 

Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V., Industriestr. 6, 48231 Warendorf  
- vertreten durch den Dienstgeber - 

und 

 

 

der Mitarbeitervertretung 

- vertreten durch die Vorsitzende – 

 

Mit dem Beschluss der Bundeskommission vom 20.10.2022 zur Tarifrunde im Sozial- und 

Erziehungsdienst wurde eine Praxisanleiterzulage ab dem 01.01.2023 definiert. 

 

Aus diesem Grunde wird ab dem 01.01.2023 für den Caritasverband im Kreisdekanat 

Warendorf e. V.  und die Freckenhorster Werkstätten festgelegt: 

 

1. Der Einrichtungs/Bereichsleiter legt den/die verantwortlichen Mitarbeitende/n für den 

Auszubildenden fest. 

 

2. Es wird eine Ausbilderzulage für die praxisintegrierte Ausbildung (HEP, Erzieher, 

Kinderpfleger), Anerkennungsjahr sowie duales Studium gezahlt. 

 

3. Pro Auszubildenden wird eine Ausbilderzulage in Höhe von 35,00 € gezahlt. 

 

 
Warendorf, den …………….. 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Herbert Kraft      Markus Laerbusch 
Dienstgeber      Vorsitzender MAV 
 


